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RS OGH 1979/5/2 1Ob569/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1979

Norm

ABGB §957

ABGB §970

Rechtssatz

Aus dem Umstand, daß der Gastwirt einen Skiständer im Haus ur aufstellt, kann noch nicht auf das Anbot zum

stillschweigenden Abschluß eines Verwahrungsvertrages geschlossen werden. Die Benützung erfolgt - auch ohne

entsprechenden Hinweis - auf eigene Gefahr. Dies gilt auch dann, wenn der Ständer so angebracht wird, daß er vom

Wirt im Auge behalten werden kann.
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